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 Beratungsfolge TOP Termin 

Magistrat   

 

Betreff: 

Gewährung einer Zulage an Herrn Markus Kempf ab 01.03.2007 

Beschlussvorschlag: 

Der Magistrat beschließt, Herrn Markus Kempf ab 01.03.2007 eine Zulage in Höhe von 
280,00 EUR brutto aufgrund des Wegfalles des Anteils an den Vollstreckungsgebühren zu 
gewähren. 
 
Im Falle einer Höhergruppierung oder Gehaltssteigerung wird die Zulage abgeschmolzen. 
 
Die Zustimmung des Personalrates ist einzuholen. 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist zu informieren. 
 

Begründung: 

Wie bekannt ist, wird zum 01.03.2007 die Vollstreckungsstelle von der Stadtkasse an den 
Kreis gemäß Beschluss des Magistrats abgegeben. 
 
Dadurch entfallen für Herrn Kempf (Vollstreckungsbeamter der Stadt Königstein) ab 
01.03.2007 die anteiligen monatlichen Gebühren der Vollstreckungen zum Gehalt. Um hier 
keine Härte aufkommen zu lassen wird vorgeschlagen, Herrn Kempf ab 01.03.2007 eine 
monatliche Zulage in Höhe von 280,00 EUR brutto zu zahlen. 
 
Herr Kempf wird ab 01.02.2007 in der Kämmerei mit Aufgaben der Doppik und weiteren 
Kämmereiaufgaben beschäftigt. Dadurch entstehen für ihn weitere Entwicklungsmöglich-
keiten und er nimmt höherwertige Tätigkeiten wahr. Im Falle einer zukünftigen Höhergrup-
pierung aufgrund der neuen Aufgabenübertragung oder Gehaltssteigerungen wird die Zulage 
in Höhe von 280,00 EUR brutto abgeschmolzen. 
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Es wird empfohlen, der Vorlage zuzustimmen. 
 
Die Zustimmung des Personalrates ist einzuholen. 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist zu informieren. 
 
 
 
 
 
 
Helm 
Bürgermeister 




